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Maklerrecht. Eine AGB-Klausel, die
einem Makler auch dann Honorar
verspricht, wenn eine aufschiebende
Bedingung nicht eintritt, ist
unwirksam. Sie benachteiligt den
Kunden unangemessen.

LG Düsseldorf, Urteil vom 13. November 2024,
Az. 41 O 80/23

Eine AGB-Regelung sichert nicht
automatisch die Courtage
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DER FALL

Vertraglich war vereinbart, dass der
Makler seinem Kunden ein bebaubares
Grundstück vermitteln sollte. Der Kunde
schloss schließlich einen Kaufvertrag
unter der aufschiebenden Bedingung ab,
dass zunächst eine vollziehbare Bauge-
nehmigung vorliegen müsse. Da die
Erlaubnis aber nicht erteilt und der Kauf-

vertrag also nicht wirksam wurde, verwei-
gerte der Kunde die Provisionszahlung.
Der Vermittler berief sich auf eine Rege-
lung in seinen allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB), nach der ihm die Cour-
tage auch dann zustehe, wenn eine auf-
schiebende Bedingung im Hauptvertrag
vereinbart, aber nicht eingetreten sei.
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DIE FOLGEN

Die Zahlungsklage des Maklers wurde
vom LG Düsseldorf abgewiesen. Der
Anspruch auf Maklerlohn ist im Grund-
satz nur an den Abschluss des Hauptver-
trags geknüpft, nicht an die Ausführung
des Geschäfts. Enthält der Hauptvertrag
eine aufschiebende Bedingung, wie hier
die Erteilung der Baugenehmigung, wird
der Vertrag erst mit dem Bedingungsein-
tritt voll wirksam. Lässt sich der Makler
formularvertraglich eine Vergütung auch
für den Fall des Abschlusses des Haupt-
vertrags unter aufschiebender Bedingung
und Nichteintritt derselben versprechen,

benachteiligt diese Regelung den Kunden
unangemessen. Denn sie ist mit den
wesentlichen Grundgedanken der gesetz-
lichen Vorgaben des Maklervertrags nicht
vereinbar. Die Vereinbarung kann nur
individualvertraglich getroffen werden.
Im entschiedenen Fall kam es aber nicht
auf die Wirksamkeit der allgemeinen
Geschäftsbedingungen an, da ausdrück-
lich geklärt war, dass es dem Kunden um
ein Baugrundstück ging. Diese Abrede
hatte Vorrang vor den allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.
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WAS IST ZU TUN?

Wird in dem durch die Tätigkeit des Mak-
lers zustande gekommenen Hauptvertrag
eine aufschiebende oder auflösende
Bedingung oder ein freies Rücktrittsrecht
vereinbart, kann sich der Makler seiner
Provision erst dann sicher sein, wenn die
aufschiebende Bedingung entweder ein-
getreten oder die auflösende Bedingung
ausgeblieben ist. Ebenso kann die Frist für
die Ausübung des freien Rücktrittsrechts
verstrichen sein, ohne dass es ausgeübt
wurde. Eine abweichende Regelung kann

nur individualvertraglich getroffen wer-
den. Wird dagegen ein gesetzliches Rück-
trittsrecht ausgeübt oder ein vertragliches,
welches lediglich einem gesetzlichen
Rücktrittsrecht nachgebildet ist, führt dies
nicht zum Wegfall des Provisionsan-
spruchs.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Die strengen Fristen
bei Rechtsbehelfen in Umweltsachen sind
bindend. Sie sind nicht verlängerbar.
Auch Baugenehmigungen können ihnen
unterworfen sein.

BVerwG, Urteil vom 23. Mai 2024,
Az. 7 C 1.23

Wer begründen will, hat die
Fristen einzuhalten
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DER FALL

Eine Gemeinde klagte gegen die immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung
zweier Windenergieanlagen. Das OVG
Greifswald verwarf die Klage, denn die
Gemeinde hatte die zehnwöchige Klage-
begründungsfrist nachdemUmwRGnicht
eingehalten. Der Berichterstatter des OVG

hatte die Frist vor der Entscheidung aber
zweimal zugunsten der Gemeinde verlän-
gert. Diese reichte ihre Begründung daher
im Vertrauen auf die gerichtliche Verfü-
gung später ein, als gesetzlich vorgesehen
war. Die Gemeinde ging in Revision.
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DIE FOLGEN

Die Klage blieb ohne Erfolg. Das Bundes-
verwaltungsgericht macht deutlich: Die
Klagebegründungsfrist des UmwRG ist
eine strikte Ausschlussfrist. Sie kann
nicht – wie etwa Berufungsbegründungs-
fristen – durch richterliche Verfügung ver-
längert werden. Sie dient der Verfahrens-
beschleunigung, fixiert den Streitstoff früh
und stellt hohe Anforderungen an anwalt-
lich vertretene Kläger. Auch Nachbarn
können sich mit einer Klage gegen die
Baugenehmigung eines Bauherrn im
UmwRGverfangen.Dazumuss die Bauge-

nehmigung unter Anwendung umweltbe-
zogener Rechtsvorschriften – zumBeispiel
Lärmschutzvorschriften – erteilt worden
sein. In diesen Fällen unterliegt der Nach-
bar der strengen Präklusionsregel des § 6
UmwRG.VersäumtderNachbar alsKläger
diese strengen Fristen, ist er präkludiert
und seine Klage damit unbegründet (vgl.
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil
vom 24. Januar 2024, Az. 28 K 8153/21).
Auch eine fehlende oder verspätete
Akteneinsicht gilt in der Regel nicht als
Entschuldigungsgrund.
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WAS IST ZU TUN?

Die zehnwöchige Klagebegründungsfrist
ist ein scharfes Schwert. Sie ist klar, streng
und regelmäßig nicht verlängerbar. Es gilt
daher, frühzeitig und substanziell vorzu-
tragen. Für Projektträger und die mit den
Klagen ihrer Nachbarn konfrontierten
Bauherren bringt die Entscheidung unter
Umständen zusätzliche Rechtssicherheit.
Die Präklusion nach § 6 UmwRG greift
hart und beschleunigt die Verfahren. Ins-
besondere in Nachbarkonstellationen ist
daher im Blick zu behalten, ob eine Bau-
genehmigung unter Anwendung umwelt-
bezogener Vorschriften erteilt wurde. Das

ist regelmäßig der Fall: Denn Nachbarn
berufen sich üblicherweise auf eine Ver-
letzung des Rücksichtnahmegebots durch
Lärm oder Verschattung, die einem um-
weltbezogenen Regelungsregime unter-
worfen sind. Greift einNachbarmit diesen
Argumenten die Baugenehmigung an,
muss er seine Klage unter Umständen an
der strengen Präklusionsfrist nach dem
UmwRG messen lassen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Joachim Schmidt

von White & Case
Quelle: White & Case LLP

Grundstücksrecht. Will eine GbR ein
Grundstück übertragen, muss sie sich zuerst
zum Gesellschaftsregister anmelden und als
eGbR ins Grundbuch eintragen lassen.

BGH, Beschluss vom 3. Juli 2025,
Az. V ZB 17/24

Eine GbR kommt erst ins Register
und dann ins Grundbuch
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DER FALL

Zwei Gesellschaften bürgerlichen Rechts
(GbR) waren unter Angabe ihrer Gesell-
schafter im Grundbuch als Eigentümerin-
nen je eines Grundstücks eingetragen.
Diese sollten auf die Gesellschafter über-
tragen werden. Die Eigentumsumschrei-
bung wurde nach dem 1. Januar 2024

beantragt. Das Grundbuchamt lehnte die
Eintragung ab. Es verlangte zunächst die
Voreintragung der GbR im Gesellschafts-
register und sodann der eingetragenen
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR)
als Eigentümerin im Grundbuch.
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DIE FOLGEN

Der BGH bejaht die Streitfrage, ob eine
Voreintragung auch dann erforderlich ist,
wenn eine nach altem Recht grundbuch-
lich eingetragene GbR ihr einziges Grund-
stück an ihre Gesellschafter veräußert.
Denn seit dem 1. Januar 2024 sollen Ein-
tragungen, die ein Recht einer GbR betref-
fen, erst dann erfolgen, wenn die GbR im
Gesellschaftsregister und danach als
eGbR im Grundbuch steht. Dies gilt eben
sogar dann, wenn das zu übertragende

Grundstück der einzige Vermögenswert
der GbR ist und das Eigentum auf deren
Gesellschafter übertragenwerden soll.Mit
der Folge, dass die Eintragung der eGbR
als Eigentümerin im Grundbuch mit
Eigentumsübertragung wieder gelöscht
wird. Auch die beschlossene Auflösung
der GbR steht diesen Erfordernissen nicht
entgegen.
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WAS IST ZU TUN?

Die Anmeldung der GbR zum Gesell-
schaftsregister ist grundsätzlich freiwillig
und die Eintragung keine Voraussetzung
für ihre Rechtsfähigkeit. Die Voreintra-
gung im Register ist aber erforderlich,
wenn die GbR ins Grundbuch soll. Damit
muss sich auch eine nach altem Recht
unter Angabe ihrer Gesellschafter als
Grundstückseigentümerin eingetragene
GbR künftig erst im Gesellschaftsregister
registrieren unddann als eGbR insGrund-
buch eintragen lassen, bevor eine Grund-
stücksübertragung vollzogen werden
kann. Solange keine solchen Veränderun-
gen im Grundbuch anstehen, können
immobilienhaltende GbRs abwarten und

es bei der bisherigen Eintragung belassen.
Die Anmeldung der GbR zum Gesell-
schaftsregister muss durch sämtliche
Gesellschafter erfolgen. Anmeldung,
Bewilligung und Zustimmungserklärung
vor einemNotar sind erforderlich. Für den
Grundbucheintrag der eGbR bedarf es der
Bewilligung aller Gesellschafter und der
Zustimmung der eGbR. Durch die Eintra-
gung der Gesellschafter im Gesellschafts-
register werden diese erstmals öffentlich.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen

von Addleshaw
Goddard

Quelle: Addleshaw Goddard

Baurecht. Verweigert ein Auftraggeber die
Abnahme eines Werks endgültig, kann der
Werklohn trotzdem fällig werden, auch
wenn keine Abnahmefrist gesetzt wurde.

OLG Brandenburg, Urteil vom 19. März 2025,
Az. 4 U 68/24

Auch ohne Abnahme besteht
Anspruch auf Werklohn
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DER FALL

Das Straßenamt einer Stadt beauftragt ein
Unternehmen mit Pflasterarbeiten an
einem öffentlichen Gehsteig. Im Zuge der
Abnahme bemängelte das Amt, dass das
Gefälle zum Haus statt zur Fahrbahn hin
ausgeführt worden sei. Nach der behördli-
chen Ausführungsvorschrift zum Bau von
Geh- und Radwegen (AV) sei nur ein
Gefälle zur Fahrbahn hin zulässig. Die
Firma behauptete Mangelfreiheit. Im

Bereich der Hauswand seien Entwässe-
rungsanlagen vorhanden. Änderungen
der Gefällerichtung seien technisch kaum
möglich, weil der Gehsteig dann unter-
halb der Fahrbahnebene enden würde.
Die dann nötige Anpassung der Höhenni-
veaus der Fahrbahn würde Kosten in Mil-
lionenhöhe verursachen. Die Behörde
lehnte die Abnahme ab. Die Firma klagt
die Schlussrechnung von 15.000 Euro ein.
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DIE FOLGEN

Das OLG Brandenburg sprach den Werk-
lohn zu. Das Straßenamt als Besteller
hatte die Arbeiten nicht innerhalb einer
vom Bauunternehmer bestimmten ange-
messenen Frist abgenommen, obwohl es
dazu verpflichtet war. Die Korrektur des
Kontergefälles war von dem Bauunter-
nehmen vertraglich nicht geschuldet und
das Amt konnte nicht beweisen, dass sich
die Parteien auf die Beseitigung des Gefäl-
les geeinigt hätten. Das Bauunternehmen

wiederum schuldete die Korrektur auch
nicht nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik. Das nach DIN 18318
zur Wasserableitung erforderliche Gefälle
warmangelfrei hergestellt. Die behördlich
genannte Ausführungsvorschrift ist indes
keine allgemein anerkannte Regel der
Technik. Sie beschreibt variable Parame-
ter, die aus technischer Sicht auch anders
gewählt werden könnten.
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WAS IST ZU TUN?

Vertragsparteien sollten ihre Erwartungen
offen ansprechen, gerade beim Thema
Mängel. Hier war das Straßenamt still-
schweigend von einem zu beseitigenden
Mangel des Gefälles ausgegangen. Die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik
belegten indes keinen Mangel. Aus dem
Grundsatz von Treu undGlauben folgt die
Pflicht des Werkunternehmers, den
Besteller vor Schäden zu bewahren und
auf Bedenken gegen die vorgesehene Art
der Ausführung hinzuweisen. Die Bau-
firma hatte keine Hinweise zur Gefälle-

richtung gegeben. Ein Mangel lässt sich
aber nicht allein aus der Verletzung dieser
Prüfungs- und Hinweispflicht herleiten.
Es musste sich außerdem dem Bauunter-
nehmen kein – unterstellter, tatsächlich
nicht vorhandener – Planungsfehler so
aufdrängen, dass es verpflichtet gewesen
wäre, den Besteller aufmerksam zu
machen. Mehr Kommunikation hätte den
Rechtsstreit möglicherweise verhindert.

(redigiert von Monika Hillemacher)
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